
gang mit der Technik. Wenn diese Faktoren auch nicht 
die Verantwortung des einzelnen für die von ihm ver
ursachten schädlichen Folgen aufheben, so dürfte aber 
die Behandlung dieser Fälle vor einem gesellschaft
lichen Rechtspflegeorgan die erzieherisch wirksamste 
und prophylaktisch erfolgversprechendste Maßnahme 
sein.

Die Einstellung des Schadenverursachers 
zu den von ihm verursachten Folgen

Die Einstellung des Schadenverursachers zu den von 
ihm verursachten Folgen — als ein weiteres bedeut
sames Kriterium zur Bestimmung fahrlässiger Schuld — 
ist eine relative Größe und wird im wesentlichen da
von bestimmt, in welchem Maße der Mensch die Natur
kräfte beherrscht, sie sich nutzbar macht und die objek
tiven Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung be
wußt verwirklicht. Sie wird bei Beschädigungshand
lungen an der Technik u. a. sehr stark von solchen indi
viduellen Voraussetzungen bestimmt, die mit der Aus
bildung und Qualifizierung in enger Wechselwirkung 
stehen. So setzt z. B. der Umgang mit einfachsten tech
nischen Anlagen oder Einrichtungen oft spezielle Kennt
nisse über physikalische, mechanische und andere Zu
sammenhänge voraus, um bestimmte Pflichten bezüg
lich der sicheren und vorschriftsmäßigen Bedienung, 
Wartung und Steuerung zu verstehen. Wenn auch die 
betreffenden Personen in der Regel die Bedeutung der 
Technik kennen und um die Notwendigkeit ihrer sorg
samen Behandlung wissen, so sind ihnen oft z. B. die 
primitivsten technischen Funktionen, wenn auch nicht 
gänzlich, so doch in erheblichem Maße unbekannt. Die 
Schadenverursacher sehen hier auf Grund ihrer man
gelnden Qualifikation nicht den vollen Umfang der 
Folgen ihres Verhaltens als möglich voraus. Verdeut
licht sei nochmals das oben angeführte Beispiel der 
Arbeiterin, die an der von ihr bedienten Presse durch 
das Nichtabräumen der Abfälle eine Beschädigung ver
ursachte.
In diesem Zusammenhang sei auch auf solche Fälle hin
gewiesen, bei denen es weniger um das Wissen über 
technische Funktionen, mechanische Eigenschaften usw., 
sondern mehr um das Vermögen geht, dieses Wissen im 
Arbeitsprozeß zu realisieren, z. B. reaktionsschnell zu 
handeln, Mängel an der laufenden Maschine akustisch 
wahrzunehmen und zu deuten, den Gesamtzustand der 
Technik oder eine bestimmte Anzahl von Meßinstru
menten ständig optisch unter Kontrolle zu halten und 
dadurch als möglich erkannte schädliche Auswirkungen 
des eigenen Verhaltens zu vermeiden. So berichtete z. B. 
ein als Einrichter in einem VEB eingesetzter Fach
arbeiter, daß ältere Frauen, meist über 40 Jahre, die bis 
zu ihrer Einstellung im Betrieb überwiegend im Haus
halt tätig waren, auch bei genügender Qualifizierung 
auffallend lange regelrecht Angst vor der Bedienung 
der Technik zeigen und besonders bei Störungen an 
der von ihnen zu bedienenden Technik oft sinnwidrig 
reagieren3.
Grundsätzlich ist bei dieser Problematik m. E. davon 
auszugehen, daß den Schadenverursachern nur das Maß 
an Verantwortung für ihr objektiv schädliches Ver
halten zugesprochen werden kann, das sie auf Grund 
ihrer individuellen Eigenschaften, der Situation usw. 
bewußt verwirklichen konnten. Die Kompliziertheit der

3 Eignungstests, bei denen solche wichtigen Arbeitsanforde
rungen wie Aufmerksamkeit, Arbeitstempo, Beobachtungs
und Konzentrationsvermögen, Intelligenz u. dgl. geprüft wer
den, wären deshalb m. E. nicht nur aus produktiven, sondern 
auch aus sicherheitstechnischen Erwägungen zu begrüßen. 
Eine Reihe von Fehlhandlungen, die oft noch strafrechtliche 
Verantwortlichkeit nach sich ziehen, könnten dadurch verhin
dert werden. Während bei uns in der DDR gegenwärtig nur 
Piloten und Lokomotivführer auf ihre Eignung getestet wer
den, setzt sich diese Methode in der Industrie sehr zaghaft 
durch. Offensichtlich haben wir hier gegenüber anderen sozia
listischen Staaten Boden gutzumachen.

Technik und die bei ihrer Bedienung und Steuerung 
möglichen Komplikationen verbieten es, von einem 
Idealfall auszugehen oder die Handlung an einer Ideal
lösung zu messen. Resultierte das schadenauslösende 
objektiv pflichtwidrige Verhalten aus mangelnder 
Qualifikation oder ungenügender Berufserfahrung und 
-fertigkeit, so ist dies bei der Beurteilung des Grades 
der Schuld stets zu berücksichtigen4 und ggf. kriminelle 
Fahrlässigkeit wegen fehlender Verantwortungslosig
keit auszuschließen (vgl. § 11 StGB-Entwurf).

Zum Einfluß der Beschaffenheit der Technik 
auf das menschliche Verhalten
Die Qualität der Schuldeinschätzung bei dem kompli
zierten Wechsel Verhältnis zwischen Mensch und Technik 
würde wesentlich erhöht werden, wenn bei der Einlei
tung bzw. Bearbeitung von Ermittlungs- und Strafver
fahren nicht nur die vom Menschen, sondern auch die 
von der Konstruktion und Beschaffenheit der Technik 
ausgehenden Einflüsse und Wechselwirkungen stärker 
beachtet werden. Dazu folgendes Beispiel:
Der 49jährige Kranführer einer Ofenbeschickungs
anlage eines Walzwerkes hatte einen Kran an einem 
neu zu installierenden Stoßofen vorbeizusteuern. Bei 
der Bewegung des Krans auf der Laufkatze blieb das 
Gehänge des Kranes an einer Krampe des bereitgestell
ten Stoßofens hängen und verzog diesen um 40 mm. 
Neben einem Sachschaden von etwa 3000 MDN ver
zögerte sich die Inbetriebnahme des Ofens um etwa 
drei Wochen. Der Kranführer sagte in der Vernehmung, 
daß er seine Schuld einsehe, weil er die Gefahr der Be
schädigung doch wohl hätte voraussehen und verhin
dern müssen. Ein Motiv für sein Fehlverhalten konnte 
er nicht angeben, so wie er sich auch im einzelnen nicht 
erklären konnte, warum er die Gefahr übersehen hatte. 
Auf Grund dieser Aussagen hielt das Untersuchungs
organ weitere Untersuchungen zur Schuld nicht mehr 
für erforderlich und bejahte strafrechtlich fahrlässiges 
Verschulden.
Wie die Ermittlungen des Untersuchungsorgans jedoch 
erkennen ließen, hatte der Kranführer in dieser Situa
tion die Armaturen, die Endauslöser und das Gehänge 
des Krans g l e i c h z e i t i g  zu beobachten. Für ihn 
waren dies Beobachtungsobjekte, die sowohl für die 
Steuerung und Funktion der Anlage zum vorgesehenen 
Zweck als auch für die Gewährleistung des Arbeits
und Gesundheitsschutzes besondere Bedeutung hatten 
und die sich räumlich in unterschiedlicher Entfernung 
und Richtung vom Sitz des Kranführers befanden. Für 
die Ermittlung der Schuld wäre es deshalb u. a. erheb
lich gewesen, festzustellen, inwieweit von der tech
nischen Ausgestaltung des Arbeitsplatzes her Bedin
gungen Vorlagen, die es dem Kranführer gestatteten 
bzw. nicht gestatteten, diese Aufgaben auch tatsächlich 
zu erfüllen. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme leitet 
sich' einfach daraus ab, daß Form und Effektivität der 
menschlichen Tätigkeit letztlich davon abhängen, wie 
schnell und genau der Mensch die sein Verhalten stimu
lierenden Informationen aufnehmen kann und inwie
weit die technischen Anlagen und Einrichtungen hierzu 
optimale Bedingungen bieten.
Im vorliegenden Beispiel blieb die Frage unbeant
wortet, ob die Bedingungen am Arbeitsplatz so beschaf
fen waren, daß es dem Kranführer objektiv möglich 
gewesen wäre, entweder alle drei Beobachtungsobjekte 
gleichzeitig bzw. in raschem Beobachtungswechsel zu 
überblicken oder bei vorrangig (auch zeitweilig) kon
zentrierter Beobachtung eines Objekts (z. B. des End
auslösers) Veränderungen an anderen Objekten (z. B. 
dem Krangehänge) in einem für die Antwortreaktion

4 Vgl. dazu OG, Urteil vom 20. September 1963 — 2 Ust 14/63 — 
(NJ 1963 S. 661).
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